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Basel, den 3. August 1895.
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Abonnement:
ßchwoti:

Fr. 6 jährlich.
Fr. S.- halbjährlich.

Ausland:
Unter Krfuibautl

Fr. 7.60 (ö Mark) Jährlich.
Doctschlasd,

Oesterreich und Italien:
Ttel <lcr I'oet abunnlrt:

Fr 6..-(Mk. 4.-0 Jährlich.
VerelmmltgMeder

erhalten da* Hlatt gratU

Inserate:
20 Uta per lapaltlge Petitzolle

oder deren Raum
Hei Wiederholungen

entsprechenden Rabatt.
Vereintmitglleder

bezahlen die IIRirte.
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Erscheint Samstags.
(N\*_

Bale, le 3 Aoüt 1895.

Paraissant le Samedi.
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Hotel-Revue
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Organ und Eigentum
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Abonnements:
Peer Ii Sclsso:
Fr. 5.— par an.

Fr. 3.— pour C moia.
Pour TZtranger:

Envoi sous bände:
Fr. 7.Ö0 par au.

Ponr l'Allamagss,
l'Autrieto et l'Italio.
Abonnement postal:

Fr. 5."- par au.
Les soci^taires reqmiveut
l'orgaue gratuitement.

Annonces:
20 cts. pour la petite ligno

ou «on espnee.
Rabais en cas do riiptitition

de la merne auuouce.
Les soci^taires

payent moitie prix.
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Schweizer Hotelier- Vereins.

Organe et Propriefe
de la

Soeiete Suisse des Höfeliers.
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Redaktion und Expedition: Sternengasse No. 21, Basel.

Telegramm-Adresse: „Hötelrevue Basel."
Redaction et Expedition: Rue des Etoiles No. 21, Bälle.

Adresse teiegraphique: ,,Hötelrevue Bäle."
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Facliliclie Fort!»ildim&'s-Sclmle
des

Schweizer Hotelier -Verein.

Für den am 15. Oktober nächsthin beginnenden
und mit 15. April 1896 endigenden dritten

Fachschul-Kurs in Ouchy-Lausanne
werden nur noch bis Ende dieses Monates
Anmeldungen entgegengenommen.

• Namens des Aufsichlsrales:
Der Präsident:

J. Tschumi,
Hotel Peau-ltivage, Ouchy-Lausanne.

Statuten und Prospekte sind gratis zu
beziehen bei Obigem und beim Offiziellen Centraibureau
des Schweizer Hotelier-Verein, Basel.
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Aktien-Hotels.

Dem temporären*) Zuge der Zeit folgend, wird nun
auch in Hotolangestelltenkreisen die Anregung laut,
Aktien-Hotels zu gründen, resp. bestehende Hotels
mit dem Oelde der Angestellten in Aktienunternehmen
umzuwandeln. Die erste Anregung geht von den
Sektionen Vevey und Montreux des „G-enlervereins"1
und des „Deutschen Kellnerbundes'' aus und richtet
sich vorerst, direkt an den Verein selbst, da aber
dieser voraussichtlich offiziell auf die Frage nicht
eintreten wird, so scheint nichtsdestoweniger die
Anregung ernst gemeint zu sein. Die lnitianton lassen
sich in ihrem Zirkular u. a. wie folgt vernehmen:

„Das Grossknpital, das in der Hotelerie alles zu
überwuchern droht, in Gestalt der immer häufiger werdenden

*) Wir gebrauchen absichtlich die Bezeichnung
temporär, denn nachdem z. B. in Deutschland das umgekehrte
Verhältnis Tliatsaclie geworden, nämlich, dass ursprüngliche

Privatunternehmen seinerzeit in Aktiengeschäfte und
diese nun wieder in Privatgeschäfte umgewandelt worden
und zwar unter triftiger prinzipieller Begründung seitens
der Aktiengesellschaften, so dürfte es nicht ausgeschlossen
sein, dass auch in der Schweiz die gleiche Erscheinung
früher oder später eintreffen kann.

Hotel-Aktiengesellschaften, mit denen der kleine Privat-
Hotelier kaum mehr konkurrieren kann; die dadurch
erschwerte Möglichkeit für Angestellte, selbständig zu werden,

sich zu etablieren, die hierin liegende Gefahr für die
Existenz, — das sind die Hauptgründe, um ein Aktienhotel

der Angestellten als nötig erscheinen zu lassen. Wir
bilden unter uns eine fakultative Aktiengesellschaft,
unabhängig von den Vereinen, aber unter deren Protektion,
und muss unser Unternehmen von Erfolg sein, denn wir
besitzen als Fachleute eine gewisse Routine und Erfahrung.
Jeder Berufsgenosse kann sich nach seinen pekuniären
Verhältnissen daran beteiligen. Wir geben zu diesem Zwecke
Aktien von 100 Franken aus, um einem Jeden die
Teilnahme zu ermöglichen. Auf diese Art bringen wir ein
Kapital von 150,000 bis 200,000 Franken zusammen, für
welche Summe, oder noch mehr, wir Kredit haben und
wofür ein leistungsfähiges Etablissement erstellt werden
kann. Warum sollen nicht auch wir im Stande sein, die
Dividenden an Stelle der Grosskapitalisten einzuheimsen
Dieses Unternehmen muss von Erfolg gekrönt sein und
zwar weil wir als Aktionäre überall verbreitet sind und
jeder an seinem Orte und in seinem eigenen Interesse
dieses Hotel empfehlen muss. Dieses ist die wirksamste
Propaganda. Auch in den Versammlungen soll man es
sich so quasi zur Aufgabe machen, dieses Hotel zu empfehlen
und immerwährend in Erinnerung bringen. Reussieren wir,
dann ist es ein Leichtes, später Kapital und Gesellschaft
zu vergrössern. Zur Hauptbedingung muss gemacht werden,

dass das oder die zu kaufenden Hotels ersten Ranges
sind, um mit jedem anderen konkurrieren zu können,
zumal uns auch gerade die beste Gelegenheit geboten, ein
solches zu empfehlen. Warum sollen wir Viele nicht
imStande sein, was Wenige Andere sind und bis zu 10%
und mehr Dividende zahlen, zumal wir doch sämtliche vom
Fache sein werden. Dazu gehört natürlich Mut. Bedenken
wir noch, dass der Zinsfuss immer weiter zurückgeht.
Will man seine Ersparnisse sicher anlegen, so wird man
bald gezwungen sein, dieses für 3% zu thun, und die
Kapitalisten stecken doch das Doppelte und Dreifache ein.
Also nur Mut und Selbstvertrauen 1 Es wird immerhin
noch genügend Aengstliche geben, aber hier gibts
Uberhaupt kein Risiko, denn als erste Bedingung wird
aufgestellt, nur solclw Etablissements zu kaufen, loelchc solid,
einträglich und an einem guten Platze gelegen sind. Also
seid nicht lau, wir meinen es nur gut, dieses Werk muss
uns gelingen, es ist jetzt noch eher Zeit, als wenn wir
noch einige Jahre warten, jetzt steht es noch in unserer
Macht, später wird uns dazu die Möglichkeit genommen.
Dieses ist ein grosser Schritt zu dem, wo uns schon lange
der Schuh drückt, zu der sozialen Lösung. Wir selbst
müssen damit beginnen, Selbsthülfe ist die beste Hülfe und
verlassen wir uns nicht zu viel auf Andere, versprochen
und getröstet hat man uns schon genügend, aber errungen
haben wir bis jetzt sehr wenig und gerade ist dieses bei
den Hotelangestellten behufs Hebung und Ansehung unseres
Standes unter dem Publikum am besten angebracht. Immer
hat der Mut gefehlt. Also, Standesgenossen, nur Courage
und unterstützt uns in unserem Werke. Ihr werdet es
nicht bereuen, in Euren alten Tagen werdet Ihr etwas zu
nagen haben und dieses ist uns so gross notwendig, welches
man sehr häufig erst einsieht, wenn es zu spät ist. Also
nochmals, tretet für Euch selbst ein. In Vevey-Montreux
ist bereits ein Fonds von ca. 20,000 Franken beisammen.

Statuten der Aktienhotel-Gesellschatt.

§ 1. Die Sektionen Vevey und Montreux G. V. und
Bezirksverein D. K. B. Montreux haben beschlossen, eine
Aktiengesellschaft zu bilden behufs Ankaufs von Hotels,
je nach verfügbarem Kapital. — § 2. Nur Hotelangestellte
oder Ehrenmitglieder deren Vereine (Hotelangestellten)
sind befugt beizutreten. — § 3. Dieses Unternehmen soll
dazu dienen, die Ersparnisse der Hotelangestellten solid
und erträglich anzulegen. — § 4. Es sollen zu diesem
Zwecke Aktien zu 100 Franken ausgegeben werden. —
§ 5. Es werden dazu bestimmt zugleich Listen lierum-
fesandt, um die Höhe des Betrages zu unterzeichnen; bei

er Unterzeichnung müssen 5% des Betrages als Sicherheit

hinterlegt werden, welche nur rückzahlbar sind, wenn
das Unternehmen nicht zu Stande kommt; hei nicht
etwaiger Nachzahlung des noch ausstehenden Betrages
fällt dieses der Gesellschaft zu, der Rest, d. h. die 95%
werden dann je nach Bedarf, d. h. nach Abschluss eines
Hotelankaufes flüssig gemacht. — § 6. Der Betrag von
5% sowie die Subskriptionslisten sind sofort an
untenstehende Adresse abzusenden, welches auf der Kantonalbank

Waadt deponiert wird und fällt der darauf fallende
Zins dem Unterzeichner zu. — § 7. Jeder Subskribent ist
nach Verkaufsabschluss Aktionär, d. h. Mitbesitzer des
Hotels und stimmberechtigt je nach Anzahl der Aktien. —
§ 8. Das zu kaufende Hotel ist vom Tage des
Verkaufsabschlusses an Eigentum der Gesellschaft und fällt der
erträgliche Gewinn derselben direkt zu. — § 9. Die Aktionäre

wählen aus ihrer Mitte einen Ausschuss, welcher den
Kauf mit Zustimmung der Mehrheit der Mitglieder abschliesst.
§ 10. Der Gesellschaft steht das Recht zu, ein Anleihen zu
machen, je nach Bedarf und möglichst niedrigem Zinsfuss.
— § 11. Die Aktien sind nominativ und können nicht
veräussert werden, wohl aber deponiert gegen Vorsohuss. —
§ 12. Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, die Aktien
je nach Bedürfnis zu vermehren. — § 13. Die Gesellschaft
wählt aus ihrer Mitte einen Verwaltungsrat, und zwar
dürfen nur solche Mitglieder gewählt werden, welche die
meisten Aktien besitzen, um ihr Amt desto gewissenhafter
auszufüllen. — § 14. Die Direktion des Hotels ist dem
Verwaltungsrat direkt unterstellt und kann, wenn selbiger es
für nötig befindet, selbige zu jeder Zeit kontrollieren. —
§ 15. Die Pflicht des Verwaltungsrates ist in erster Linie,
das Anwesen gewissenhaft zu überwachen; selbiger wird
alle Jahre neu gewählt und kann selbiger wiedergewählt
werden. — § 16. Sämtliche Belege das Hotel anbetreffend
sind aufzubewahren, ebenfalls ein tägliches Resüme des
geschäftlichen Verkehrs dem Verwaltungsrat zu
übersenden. — § 17. Sollte das Unternehmen nicht zu Stande
kommen oder bei einer eventuellen Unterhandlung scheitern,
welches nicht vorauszusehen ist, so müssen die Unkosten
von den Unterzeichnern je nach dem unterzeichneten
Betrage zusammen bestritten werden.

Es liegt nicht in unserer Aufgabe, noch viel
weniger in unserer Absicht, dieses Projekt als
„Geschält''- zu beleuchten, die Initianten stellen ja alles
von A bis Z, d. h. vom Kauf bis zur Dividendenzahlung

so rosig und zuversichtlich dar, dass es grausam

wäre, dieses schöne verheissungsvolle Dild durch
weniger optimistische Bemerkungen zu trüben!

Les vols dans les hotels.
Yoioi le tres interessant et fort judirieux juge-

ment qui vient d'etre rendu par le Tribunal de
commerce ä Bruxelles au sujet du vol commis dans un
hotel au prejudice d'une diente. Celle-ci voulait en
rendre responsable le proprietaire de l'etablissement,
bien que les valeurs dont line partie lui a etc enlevee
li'eussent pas did deposees au bureau, ainsi que Ie
prescrit le reglement de la maison.

Attendu que les demandeurs doivent faire la preuve
que les boueles d oroilles. objet du litige. out ete
voices dans l'hotel exploite par le defendeur:

Attendu tout d abord qu line partie settlement de
rinstrtietion ;i laqttelle le parquet a proeede est sou-
mise it Fappreeiation du tribunal;

Que eelui-ci ignore eompletement l'iinportanee que
le restant pent avoir au point de vue de la preuve
;\ faire par le demandeur; qu'en tons eas. il est
possible que les documents de rinstrtietion qui ne
sout pas produits contredisent plus ou moins les

autres et que eette possibility suffirait pour que le
tribunal ne puisse pas considerer ces demiers eomme
suffisants pour eclairer sa religion.

Attendu, du reste, que la preuve du vol tie re-
sulte nullement de rinstruclion connite du tribunal:
que la demanderesse a pu perdre sex dormeuses ou
que celles-oi ont pu lui avoir ete voices sans que le
defendeur soit responsable de la soustraetion; qu'en
eilet, dans la chambre de la demanderesse se trou-
vait la femme do chambre de celle-ci;

Que sans jeter tine suspicion queleonque sur cette
domestique, Ton tie pent pas ouhlier qu'il s'est
trottve des personnes qui, apres avoir ete pendant
de longues annees d'une probite exemplaire, ont
commis des aetes malhonnetes; qu'ii la verite si le
vol etait prouve, le defendeur devrait elablir pour
echapper ä la responsabilite, qu'il a ete commis par
une personne au service de la demanderesse, mais
que neanmoins dans une cause anssi obscure que
celle qu'il a ä juger, le tribunal doit tenir compte de
la consideration qui precede;

Attendu que la demanderesse a toujours persiste
it declarer que le garyon G. pent seul avoir commis
le vol; que neanmoins, apres une instruction minu-
tieuse, aucune poursuite repressive n'a ete exercee
contre C.. que le debat etant ainsi circonscrit et

limit e par les demandeurs eux-memes, le tribunal
ne pent, alors que tout au moins les charges ä l'egard
de G. out ete jugees insuffisantes par la juridiction
repressive, declarer implicitement ces charges
süffisantes en rendant le defendeur responsable d'un vol
qui a ete eslime n'avoir pas ete commis par ia settle
personne que la demanderesse ne cesse d'en pro-
clanter l'auleur possible;

Attendu que si les tribunaux doivent se montrer
larges quant ä la preuve de la valeur des effets voles
dans un hotel, il n'en est pas ainsi de la preuve du
vol meme: que le vol est la base de Faction et doit
etre prouve an moins au point que la disparition des
effets ne puisse pas s'expliquer par une autre cause,
ce qui n'est pas le cas de l'espece;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de s'arreter ä l'offre
vague de preuve faite par les demandeurs; que des
recherches longues et minutieuses ont ete faites par
la police et par le parquet; que les demandeurs ne
pourraient faire aucune preuve nouvelle;

Par ces motifs, le Tribunal declare les demandeurs

non fondes en leur action, les en deboute, les
condatnne aux depens.

Avis aux hoteliers; ils savent maintenant jusqu'oii
va leur responsabilite.

Journal de la Cuisine", Bruxelles.)
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